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Stufe, Hauptmerkmale Anfängerstufe

1.	D ie/der Studierende in ihrer/seiner Rolle als Lernende/r und Berufstätige/r Nachfragend, nachforschend
Beobachtet Vorbilder.
Führt aus.
Setzt sich ein.

2.	D ie/der Studierende in ihrem/seinem Verstehen von Situationen im 
Berufsalltag

Macht sich ein teilweises Bild von den Berufssituationen.
Greift auf vorhandenes Wissen zurück.
Versteht den Pflegeprozess.

3.	D ie/der Studierende in der Berufsausübung Entdeckt Methoden und Techniken.
Führt berufsspezifische Interventionen/Massnahmen unter Supervision durch.

Vertrag für Praxisausbildungsperiode:

Modalitäten der Evaluation:

Unterschriften:
Studierende/r Praxisausbildner/in Ausbildner/in FH

Bewertung (Bestanden / 
nicht bestanden): 

Formative Evaluation:
Allgemeiner Kommentar

Datum und Unterschriften:
Studierende/r Praxisausbildner/in: Ausbildner/in FH

Siehe Dokument „Pädagogischer Dreiervertrag“

Evaluation und Validierung des Vorbereitungsjahres (Zusatzmodule)

Jedes Modul muss evaluiert und bestanden sein um den Eintritt in die Bachelor Ausbildung zu erhalten. 

Jedes nicht bestandene Modul kann einmal wiederholt werden. Der Ausbildungsort legt die Bedingungen fest. 

Die Evaluation der praktischen Ausbildung findet zweimal zu unterschiedlichen Zeiten statt:
Eine erste Evaluation findet mit Abschluss des ersten Praktikums statt (4-6 Wochen). Die Evaluation erfolgt formativ. 
Eine zweite Evaluation erfolgt nach Abschluss des zweiten Praktikums (4-6 Wochen). Die Evaluation erfolgt summativ 
und bestätigt die Erreichung der erwarteten Kompetenzen. 

Ein Misserfolg bei der summativen Evaluation kann mit einer weiteren erfolgreich absolvierten 4-6-wöchigen Praxis-
ausbildungsperiode aufgehoben werden. Eine Wiederholung ist nur  einmal möglich.

Summative Evaluation:
Allgemeiner Kommentar

Praxisausbildner/in Ausbildner/in FH

Weiteres Vorgehen:

Abwesenheit während der Praxisausbildungsperiode:	 /Tage

In Betracht zu ziehen:

Datum und Unterschriften:
Studierende/r

Vorbereitungsjahr / Zusatzmodule

Praxisausbildungsort

Ausbildungsstätte Periode

vom 		                bis zum

Name der/des Studierenden:



1. In Partnerschaft mit der Klientin/dem Klienten die Pflege planen, reali-
sieren und evaluieren:

- Mit allen Betroffenen die Pflege planen und sie mit den geeigneten Mitteln umsetzen.
- Kenntnisse und Methoden für die Pflege erfassen und anwenden.
- Bedingungen zur Unterstützung der täglichen Handlungen und Aktivitäten erfassen und beschrei-

ben.
- Damit vertraut werden, die Klienten in verschiedenen Pflegesituationen zu begleiten.
- Gesundheitsfördernde, präventive, diagnostische und therapeutische Interventionen feststellen 

und anwenden.
- Massnahmen zur Gesundheitsförderung, Rehabilitation und sozialen Wiedereingliederung erfas-

sen und beschreiben.
- Gesetzliche und ethische Aspekte kennen lernen und anwenden.

3. Die eigene Berufspraxis evaluieren mit dem Ziel, die Interventionen 
anzupassen, weiter zu entwickeln und zu konzeptualisieren.

- Den Pflegeprozess kennen lernen, um Pflegesituationen zu analysieren und einzuschätzen.
- Neugierig sein und reflektieren. 
- Die Kenntnisse des Pflegebereichs entdecken oder nach Ausbildungsniveau erfassen.
- Regelmässig und systematisch eigene Berufskenntnisse anwenden.
- Den ethischen und gesetzlichen Rahmen erfassen und anwenden.

4. An der Entwicklung des Gesundheitswesens mitwirken.	

- Im Gespräch mit Klientinnen und Klienten das Wichtige zur Nutzung des Gesundheitswesens 
erkennen.

- Die verschiedenen Gesundheitsdienste beschreiben.
- Leistungen und Kompetenzen der anderen Fachpersonen erkennen.
- Den soziokulturellen, wirtschaftlichen und politischen Kontext des Gesundheitswesens entdecken.
- Die Wirkungen der Leistungen, Standpunkte und Pflegeentscheidungen im Gesundheitswesen 

entdecken. 

Kommentar: Kommentar:

2. Mit der Klientin/dem Klienten im Rahmen des individuellen Pflegeprozesses 
eine professionelle Beziehung aufbauen.

- Die Lebensgeschichte und die Lebenswelt der Klientin/des Klienten erfassen und anerkennen.
-    Die unterschiedlichen Charakteristika von Klienten und Pflegenden wie Alter, Gesundheitszustand, 

soziale Situation usw. erfassen und beschreiben.
- Die Individualität der Klientin/des Klienten respektieren.
- Verbale und nonverbale Kommunikationsfertigkeiten einsetzen.
- Die notwendigen Voraussetzungen für die Beziehungsarbeit erfassen und berücksichtigen.
- Raum und Zeit für die Begleitung und Unterstützung der Klientin/des Klienten bei der Sinnfindung 

und Sinnbildung berücksichtigen.
- Berührung und Körperpflege als Vermittlung und Unterstützung der Beziehung erfassen und ler-

nen.
- Mit dem interdisziplinären Team die Interessen der Klientin/des Klienten eruieren.

5. An den Massnahmen zur Qualitätssicherung im Sozial- und 
Gesundheitswesen mitwirken.

- Die Pflegequalität nach den Kriterien Sicherheit, Wohlbefinden, Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Ethik evaluieren.

- Die Zufriedenheit der Klienten und Klientinnen berücksichtigen.

6. Sich für die Entwicklung und den Stellenwert der Pflege einsetzen.

- Der Stellung entsprechend Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen.
- Sich für Arbeitsbedingungen einsetzen, die eine gute Berufsausübung ermöglichen. 
- Entscheidungsprozesse im Gesundheitswesen kennen lernen.
- Die Sichtweise der Pflege bei interdisziplinären Veranstaltungen einbringen.

Kommentar: Kommentar: Kommentar:

Kommentar:


